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FILMARCHIV

Im Film REISEN INS LANDESINNERE

kommt sehr schön und
beängstigend klar zum
Ausdruck, was von der offiziellen
Schweiz als «Kulturgut»
betrachtet wird und was
dementsprechend mit Millionenaufwand

geschützt wird. Der Film
gehört nicht dazu. Bei den
Recherchen zum Kompilationswerk

LIEBESERKLÄRUNG
haben der Cutter Georg Janett
und der Produzent Edi Hub-
schmid anschaulich zu sehen
bekommen, wie schlecht es um
die Archivierungsarbeit in der
Schweiz steht. Der Grund ist
nicht bei mangelndem Willen
der Lausanner Cinémathèque
zu suchen, im Gegenteil. Es
wird zuwenig aufgebracht für
Kulturgut-Aufzeichnungen, die
bereits existieren und nicht erst
noch gemacht werden müssen.
Das erste Problem, dem man
bei der Suche nach
Filmausschnitten begegnet, ist das
Wissen um die Existenz von
Kopien. Die Cinémathèque
stellt erst jetzt um auf ein
Datensystem, das einen raschen
Zugriff und den Überblick
erlauben wird. Das geschieht im
Zusammenhang mit der
Verlagerung des Filmlagers in einen
geeigneteren, kühlen Keller.
Weil in der Schweiz vor dem
Filmgesetz, das in den sechziger

Jahren geschaffen wurde,
keine Verpflichtung zur
Deponierung von Kopien bestand,
hat sich offiziell niemand
darum gekümmert. Es gab
keinen Zwang, irgendetwas
abzugeben, und damit war es privaten

Initiativen überlassen,
Filme überhaupt aufzubewahren.

Es werden Geschichten
kolportiert von aufgelösten
Privatarchiven, aus denen die
Filme mangels Verpflichtung
nicht nach Lausanne, sondern
zur nächsten Abfallgrube
geschafft wurden. Bei Labors gibt
es Angestellte, die erzählen,
wie sie früher mit ganzen
Filmkopien Experimente veranstaltet

hätten zur Überprüfung der
Explosionswirkung und der
Brennbarkeit. Das Nitratfilmmaterial

reagierte explosionsartig

auf Hitze im Gegensatz
zum neueren Filmmaterial, das
glimmt. Inzwischen ist es in der
Schweiz zumindest so, dass
Filme, die eine Qualitätsprämie
des Bundes gekriegt haben,
eine Kopie an die Cinémathèque

abliefern müssen.
Wenn man bei der Suche nach
Filmmaterial eines bestimmten
Werkes fündig wird, so ist die
Frage immer noch, was und in
welchem Zustand erhalten

blieb. Georg Janett schildert
seine Erfahrungen so: «Mal war
es eine alte Kopie, die aufgrund
von Austrocknung und der damit

verbundenen Schrumpfung
nicht einmal mehr auf einen
Schneidetisch passt»,
geschweige denn in einen Projektor.

«Man kann sie zwar
einspannen, mit dem Zahnkranz
wird aber die Kopie geschlissen,

weil sie nicht mehr durchgeht.»

Da lässt sich nur noch
durch ein kompliziertes Umko-
pierverfahren ein neues Duplikat

herstellen und davon dann
eine neue Kopie. «Es gibt
Filme, die sind zwar vorhanden,

aber du kannst sie nur
noch mit dem Umroller
betrachten, sonst lässt sich nichts
mehr damit anstellen. Bei
zerstückelten Negativen stellen
sich ähnliche Probleme punkto
Schrumpffaktor.» Nur als Kopie
war bei der Suche nach
Ausschnitten für LIEBESERKLÄRUNG

beispielsweise der Film
VOYAGE IMPRÉVU aufzufinden.
Eine französische
Boulevardgeschichte Jahrgang 34, in die
Schweiz verlegt - eine Art früher

und auch bereits miss-
glückter Eurofilmversuch -, mit
ein paar lustigen Szenen wie
jener im Schlafzimmer mit
getrennten Betten. Er sagt, er
höre Grillen, sie sagt, sie würde
sie nicht hören. Er nähert sich
ihr und stellt fest, er höre sie
besser, bis er auf ihrem Bettrand

sitzt, ihr einen Kuss gibt
und sie sagt, sie höre die Grillen

jetzt auch. «Es hätte zuviel
Aufwand gekostet», meint
Georg Janett bedauernd, «diesen

nur noch als geschrumpfte
Kopie vorhandenen Film
einzubauen; wir hätten zuerst ein
Duplikat anfertigen müssen
und davon eine Kopie.» Nur als
Negativ und das verstückelt,
gibt es den Aufklärungsfilm der
Präsens, FEIND IM BLUT. Die
filmische Bearbeitung des Themas

Geschlechtskrankheit,
realisiert immerhin von Walter
Ruttman, ist geschrumpft.
Bessere Lagerung allein ist
keine Lösung. Der Zugriff muss
genauso gewährt sein, und damit

müsste eigentlich jeder
Film doppelt gelagert werden:
als Negativ und als einsetzbare

Kopie. LIEBESERKLÄRUNG

zeigt ein bisschen, welche
Fundgrube die alten Filme
darstellen, man muss nicht einmal
weit zurückgreifen. Dann
allerdings stellt man fest, dass die
Lagerungsprobleme bei Farbfilmen

noch drastischer sind.
Farbschwund heisst das Stichwort,

das fast noch fataler sich
auswirkt als die Kopien- und
Negativschrumpfung, denn
Farben lassen sich, es sei denn

bei Technicolorfilmen, nicht
wieder herstellen. Die Farben
schwinden nicht nur auf den
Kopien, sie schwinden auch im
Negativ. Zur Lösung des
Problems müsste neben mehr Mitteln

vor allem auch das Be-
wusstsein in der Branche grösser

werden, in bezug darauf,
was die Archivierung wert ist,
nicht nur filmhistorisch.
Darüber hinaus müsste man die
Filme besser auswerten können,

wozu Kopien, die man
brauchen darf, notwendig sind.

Walter Ruggle

SCHWEIZER KINOVERBAND

An seiner diesjährigen
Generalversammlung hat der
Schweizerische Lichtspieltheaterverband

(SLV), in dem die 296
Leinwände der deutschen und
italienischen Schweiz vertreten
sind, seine Gremien grundlegend

aufgefrischt. Der Verband
gab sich neue Statuten und
trennte vor allem die jahrelang
in Personalunion geführte Berner

Geschäftsstelle vom Präsidium

ab. Anstelle des altershalber

zurücktretenden Präsidenten

und Geschäftsführers Manfred

Fink wurden neu der Bieler
Kinomann Vital Eppelbaum als
Präsident und der Berner
Fürsprecher Roger Chevallaz als
Leiter der Geschäftsstelle
gewählt. Der Vorstand des SLV
wurde von bisher zwölf auf neu
zehn Mitglieder reduziert, die
trotz fünfzehn Kandidaturen je
zur Hälfte Stadt- beziehungsweise

Landkinos vertreten.
Neu heisst der Verband
«Schweizerischer Kinoverband»

(SKV).

SOWJETISCHER TRICKFILM

Anlässlich der Vorbereitung zu
dem Internationalen Trickfilm-
Festival 1984 in Stuttgart hatte
Professor Albrecht Ade beim
Institut für Auslandsbeziehungen

angeregt, den neuen
deutschen Trickfilm in einer Ausstellung

für das Ausland zu
dokumentieren. Im Frühjahr 1987
wurde auf- Einladung des
sowjetischen Filmkünstlerverbandes

die Ausstellung «Junger
Trickfilm in der BRD» in Moskau
gezeigt. Jetzt ist der Partner
am Zug. Vom 26. Oktober 1988
bis zum 10. Januar 1989 wird
im Forum für Kulturaustausch
am Charlottenplatz 17 zu Stuttgart

eine Ausstellung in Verbindung

mit Filmvorführungen
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